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richtung bzw. dem Jugendhaus verwahrte 
persönliche Eigentum, die Nachweise über 
erworbene Qualifikationen bzw. über die 
Teilnahme an Bildungsmaßnahmen sowie 
notwendige Unterlagen zur Sicherung von 
Ansprüchen auf Leistungen der Sozialver
sicherung auszuhändigen.

§60
Schlußbestimmungen

(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durch
führungsbestimmung vom 25. März 1975 
zum Gesetz über den Vollzug der Strafen 
mit Freiheitsentzug und über die Wieder
eingliederung Strafentlassener in das ge
sellschaftliche Leben (Strafvollzugs- und 
Wiedereingliederungsgesetz) — SVWG — 
(GBl. I Nr. 17 S. 313) außer Kraft.

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt 
am 5. Mai 1977 in Kraft.

7

Zweite Durchführungsbestimmung 
zum Strafvollzugsgesetz — StVG —

vom 7. April 1977 \
(GBl. I Nr. 11 S. 123)

Auf Grund des § 65 des Strafvollzugs
gesetzes vom 7. April 1977 (GBl. I Nr. 11
S. 109) wird in Abstimmung mit dem Gene
ralstaatsanwalt der Deutschen Demokrati
schen Republik, im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen staat
lichen Organe und in Übereinstimmung 
mit dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes für die Zah
lung von laufendem monatlichem Unter
halt aus staatlichen Mitteln durch die 
Strafvollzugseinrichtungen und Jugend
häuser gemäß § 7 StVG an Unterhalts
berechtigte von Strafgefangenen folgendes 
bestimmt:

§1
(1) Die Höhe der Unterhaltsbeträge ist 

abhängig von der monatlichen Arbeitslei
stung des unterhaltspflichtigen Strafgefan
genen und der Anzahl der unterhalts
berechtigten Personen. Grundlage für die 
Höhe des Unterhalts ist der Betrag, der 
bei unterhaltspflichtigen Werktätigen, die 
die gleiche Arbeit wie der unterhaltspflich
tige Strafgefangene verrichten, für die 
Bemessung des Unterhalts herangezogen 
wird (nachfolgend anrechnungsfähiger Be
trag genannt).

(2) Strafgefangene, deren anrechnungs

fähiger Betrag monatlich 170 M nicht über
steigt, gelten als nicht leistungsfähig im 
Sinne des § 20 des Familiengesetzbuches 
der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 2

(1) Die Unterhaltsbeträge für unter
haltsberechtigte Kinder sowie unterhalts
berechtigte Ehegatten und geschiedene 
Ehegatten werden nach den Grundsätzen 
errechnet, die von Gerichten für die Be
messung des Unterhalts zur Anwendung 
kommen.

(2) Die Unterhaltsbeträge werden mo
natlich rückwirkend an die Unterhalts
berechtigten bzw. deren gesetzliche Ver
treter überwiesen. Befinden sich Unter
haltsberechtigte in Durchführung von Maß
nahmen der Organe der Jugendhilfe in 
Heimerziehung, sind die erreehneten Un
terhaltsbeträge als Erstattung anteiliger 
Heimkosten an den für den Wohnsitz des 
Unterhaltsberechtigten örtlich zuständigen 
Rat des Kreises, der Stadt bzw. des Stadt
bezirkes, Abteilung Volksbildung, Referat 
Jugendhilfe, zu überweisen.

Anmerkung: Als Unterhaltsfestlegung 
gilt ein rechtskräftiges Urteil, eine einst-


